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§ 7 NÖ PKGV 2014 Ausschluss einer
Mehrfachversicherung
 NÖ PKGV 2014 - NÖ Pflegekindergeld-Verordnung 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.12.2022

Die pensionsrechtliche Absicherung von P egepersonen erfolgt nur subsidiär, wenn keine pensionsrechtliche

Absicherung auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen vorgesehen ist. Insbesondere ist für die Anrechnung der

Betreuungstätigkeit für die P ege und Erziehung eines Kindes bis zum 48. Lebensmonat (Anrechnung der

Kindererziehungszeiten) eine pensionsrechtliche Absicherung nach dieser Verordnung nicht vorgesehen. Wird auf

Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen bereits eine pensionsrechtliche Absicherung gewährt, die niedriger ist als

die dieser Verordnung, so gebührt nur eine Ergänzungsleistung.

In Kraft seit 01.06.2014 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 7 NÖ PKGV 2014 Ausschluss einer Mehrfachversicherung
	NÖ PKGV 2014 - NÖ Pflegekindergeld-Verordnung 2014


